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dem Namen der blutgetränkten lombardischen Schlachtfelder
Magenta und Solferino belegt • wurden, riefen ungeheures Auf-
sehen hervor. Seit der Zeit mehrten sich von Jahr zu Jahr
die Zahl der kunstlichen Farbstoffe, und besonders das Anilin
mit seineu Begleitern, erwies sich als eine wahre Fundgrube
von glänzenden Farbstoffen. Schlag auf Schlag folgten dem
Anilinrot-Fuchsin das Anilinblau, das Bleu de Lyon und das
Violet de Parme, sowie das noch schönere Dahlia- oder
Hoflfirianns-Violett, dann das erste auch bei Nacht rein erschei-
nende Anilingrün, das gelbe Chrysanilin, das Phosphin, Saffra-
nin und auch braune und graue Farbstoffe. Es stellten sich
andere Ausgangsmaterialien ein mit ebenso prächtigen Spröss-
lingen : aus dem Resorcin gewann man die wundervollen Farben
der Eosingruppe, aus dem Naphtalin die ausserordentlich färben-
prächtigen und billigen Farben in Orange, ltot und Braun ; wir
nennen ferner die mannigfaltige Reihe der Diaminfarben und als
höchsten Triumph der Farbenindustrie, die künstliche Herstellung
der beiden wichtigsten Pflanzenfarbstoflfe, des Alizarin und Indigo.

Durch die künstlichen Farbstoffe wird die Herstellung der
Farben auf der Seide in ungeahnter Weise erleichtert und ver-
cinfacht; man besitzt jetzt nicht allein die ganze Scala aller
möglichen Farbentöne in grösster Reinheit, es sind auch durch
Mischung derselben alle möglichen Zwischenfarben erreichbar.
Es lassen sich auch, zum Unterschied von den früher erwähnten
Chromogenen, die Farben unmittelbar und ohne Beizen auffärben
und befestigen ; so sammelt ein Seide- oder Wollfaden aus
einer mit Fuchsin schwachrot gefärbten Flüssigkeit (z. B. ge-
fälschteiu Wein) das stark verteilte Rot und durch die Färbung
lässt sich eine Fälschung nachweisen. Mit Hülfe der künst-
liehen Farbstoffe ist das Färben viel einfacher, sicherer geworden
und lässt sich rascher ausführen. Es genügt, im gebrochenen
Bastseifenbad die Lösung des Farbstoffes zu geben und die
Seidenflotten darin umzuziehen, bis die genügende Farbentiefe
erreicht ist und von diesem oder jenem Farbstoff nachzugeben,
um die gewünschte Nuance zu erhalten. Es handelt sich nur
mehr darum, die Farbstoffe derart auszulesen, dass sie direkt
dem gewünschten Farbenton am nächsten kommen, dass sie
echt und billig seien und dann die Zusätze anzubringen, die
sich am besten mit einander vereinigen lassen und gleichmässig
auffärben, so dass rasch, und ohne die so sehr empfindliche
Seide zu stark anzugreifen, die gewünschte Nuance erreicht
wird. — Es ist eine für die Couleurfärberei leicht zu erfüllende
Aufgabe, die Nuancen musterkonform in aller Schönheit und
Reinheit oder auch in abgeschwächten Tönen (nuances rabatues)
herzustellen. Der Schwerpunkt hat sich seit geraumer Zeit
verschoben ; heute verlangt man von dem Couleurfärber nicht
bloss die Farbe, sondern, wie bei schwarz, auch noch Gewicht:
Charge. (Forts, folgt.)
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Vereinigte Staaten Schätzung des zollpflichtigen

Warenwertes. Im Abschnitt 28, Kap. 11 des neuen Zoll-
tarifs vom 5. August 1909 wird bestimmt, dass „wenn der durch
das Gesetz bestimmte wirkliche Marktwert einer eingeführten,
ganz oder teilweise bearbeiteten und einem Wertzoll oder einem
ganz oder teilweise auf den Wert gegründeten Zolle unter-
worfeneu Ware nicht zur Zufriedenheit des abschätzenden Be-
aiuteu festgestellt werden kann, der Beamte alle statthaften,
ihm zu Gebote stehenden Mittel anwenden soll, um die Her-
stelluugskosteu der Ware zur Zeit der Ausfuhr nach den Ver-
einigten Staaten am Herstellungsorte zu ermitteln. In die Her-
Stellungskosten müssen die Kosten des Rohstoffs und der Ver-
arbeitung, sowie alle allgemeinen Unkosten, die auf mindestens
10®/o zu schätzen sind, inbegriffen sein, ferner alle mit der
Herstellung in Verbindung stehenden Ausgaben, die mit der
Herrichtung und Verpackuug der Ware zum Versandt verbun-
denen Ausgaben, uud ein Zuschlag von nicht weniger als 8 und
nicht mehr als 50®/o auf die so festgestellten Gesamtkosten.

Laut Treasury Decisions under the customs etc. laws, No.
30016, ist der Aufschlag von 10®/o für die allgemeinen
Unkosten von der Summe der Kosten des Rohstoffs und der
Kosten der Verarbeitung zu berechnen.

Betragen z. B. die Kosten des Rohstoffs 30D0 Dollar und die
Kosten der Verarbeitung 150 Dollar, so sind zu der Summe

von 3150 Dollar mindestens 10®/o, also 315 Dollar für die all-
gemeinen Unkosten hinzuzurechnen. Die Kosten der Herstellung
betragen sonach insgesamt 3465 Dollar, wozu noch die Kosten
für die Verpackung der Ware zum Versandt und ein Aufschlag
von mindestens 8 uud höchstens 50®/o der Gesamtkosten treten.
(Verfügung des Schatzamtes vom 30. September 1909).

Zusicherung des Miudestzölle auf Erzeugnisse
schweizerischer Herkunft. Der neue Tarif der Ver-
einigten Staaten gibt dem Präsidenten die Befugnis, die Maxi-
malzölle solchen Staaten gegenüber anzuwenden, die, seiner
Auffassung nach, die Erzeugnisse der Vereinigten Staaten un-
billig behaudeln („unduly discrimination"). Präsident Taft hat
eine Kommission zum Studium der ausländischen Zolltarife ein-
gesetzt und es ist Zeitungsberichten zu entnehmen, dass der
Schweiz die Mindestzölle zugestanden werden. Die offizielle
Ankündigung soll spätestens his 31. März 1910 erfolgen.

Ausfuhr von Seiden- und Baumwollwaren aus
der Schweiz nach den Vereinigten Staaten von
Amerika in den Jahren 1908 und 1909.

1909 1908

Seidene und halbseid. Stückware Fr. 12,259,400 11,013,600
Seidene Bänder „ 4,541,<00 2,982,400
Beuteltuch „ 1,269,800 1,153,300
Floretseide „ 4,331,200 3,304,400
Baumwollgarne „ 1,093,700 762,900
Baumwoll- und Wollgewebe „ 2,836,100 4,176,700
Strickwaren „ 2,053,300 2,093,000
Stickereien „ 77,914,200 59,761,300

Die Ausfuhr von Seideuwaren hatte in den drei ersten
Quartalen Ziffern aufgewiesen, die ein günstiges Jahresergebnis
erwarten Hessen ; das letzte Quartal, und insbesondere der Monat
Dezember mit einer Ausfuhr vou nur Fr. 700,000.— gegeu
1 '/2 Millionen im Vorjahr — brachte aber derart kleine Umsätze,
dass sich gegenüber 1908 nur eine Mehrausfuhr von 10 Prozent
ergibt. Im Jahr 1907 wurden, bei höheren Durchschnittswerten,
Seidengewebe für 14 Millionen Franken ausgeführt. Die Band-
ausfuhr hat sich dem Vorjahre gegenüber um 50 Prozent gehoben
und übertrifft auch die Ziffer von 1907 um Fr. 700,000.—. Be-
merkenswert ist der Rückschlag von 33 Prozent bei den Baum-
woll- und Wollgeweben. Die Ausfuhrziffer fur Stickereien lässt
die entsprechenden Beträge früherer Jahre weit zurück; wir
treffen einzig 1907 höhere Zahlen an, nämlich 84 Millionen Frauken.

Import der Schweiz an Wollfabrikanten. Nach
einem britischeu Kousularbericht bezog die Schweiz im Jahre
1908 für 1,84 Millionen Pfund Sterling Wollfabrikate uud für
846,000 L8trl. Rohwolle. Grossbritannien war hieran mit 319,090
Lstrl. oder mit 17,3 Prozent beteiligt. In der Schweiz sind
einfache Kammgarnmuster und Saxonies für Sommerkleidung im
Gewichte von 250—500 gr pro m^, sowie Kammgarncheviots für
Winterkleidung im Gewichte von 400—700 gr pro m^, feine
schwarze Kammgarnstoffe, blaue Cheviots, sowie billige wollene
und halbwollene Stoffe am meisten gangbar. Auch nach schot-
tischen Wollgeweben und Tuchen besteht Nachfrage. Die Zah-
lungsbediugungen sind drei Monate netto oder ein Monat mit
'/2 Prozent Kassaskonto.

Europäische Textilmaschinen in Amerika.

Einer der Hauptvertreter europäischer Fabrikanten von
Textilmaschinen, Herr A. W. Bühlmann (Mitglied unseres
Vereins), hat sich einem Vertreter der „New-Yorker Handels-
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